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Amtliche Bekanntmachungen

Öffentliche Beteiligung im Rahmen der Lärm- 
aktionsplanung gemäß §47d Abs. 3 BImSchG 
für den Lärmaktionsplan der 3. Stufe bis zum 
30. November 2020 

Die Stadt Duisburg ist als zuständige Behörde nach 
§47d des BImSchG dazu verpflichtet einen Lärm- 
aktionsplan gemäß EU-Umgebungslärmrichtlinie 
aufzustellen und die Öffentlichkeit zu beteiligen. 
Ziel der Richtlinie ist es, schädliche Auswirkungen 
und Belästigungen durch den Umgebungslärm 
zu verhindern, ihnen vorzubeugen oder sie zu 
vermindern. 

Bis Montag, den 30. November 2020, ist der 
Entwurf der 3. Stufe des Lärmaktionsplans der 
Stadt Duisburg auf der städtischen Internetseite 
einzusehen unter: 
https://www.duisburg.de/microsites/pbv/verkehr/
laermaktionsplan.php

Als zusätzliches Informationsangebot kann der 
Lärmaktionsplan beim Amt für Stadtentwicklung 
und Projektmanagement, Stadthaus, Friedrich- 
Albert-Lange-Platz 7, Eingang Moselstraße, 47051 
Duisburg eingesehen werden. Aufgrund der pan- 
demischen Situation durch COVID-19 ergeben 
sich auch Auswirkungen auf die Stadt Duisburg. 
Insofern sind Termine zur Einsichtnahme telefo-
nisch montags bis donnerstags von 8:30 bis 12:00 
Uhr und von 13:00 bis 16:00 Uhr sowie freitags 
von 8:30 bis 12:00 Uhr und von 13:00 bis 14:00 
Uhr innerhalb der Auslegungsfrist individuell zu 
vereinbaren. Alternativ können Termine über die 
E-Mail-Adresse
laermaktionsplanung@stadt-duisburg.de  
vereinbart werden.

Während der Auslegungsfrist können Stellungnah-
men beim Oberbürgermeister der Stadt Duisburg, 
zweckmäßigerweise beim Amt für Stadtentwick-
lung und Projektmanagement abgegeben werden. 
Stellungnahmen, die nicht rechtzeitig abgegeben 
werden, können in der Überarbeitung des Lärm- 
aktionsplans nicht berücksichtigt werden.

Duisburg, den 13. Oktober 2020

Der Oberbürgermeister
Im Auftrag

Trappmann
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Auskunft erteilen: 
Frau Botz
Tel.-Nr.: 0203 283-3557
Herr Schommer
Tel.-Nr.: 0203 283-3626
Herr Riedel,
Tel.-Nr.: 0203 283-3271
laermaktionsplanung@stadt-duisburg.de

Gemäß Datenschutz-Grundverordnung wird  
darauf hingewiesen, dass personenbezogene 
Daten in den abgegebenen Stellungnahmen  
zum Zweck der Abwägung des Lärmaktions- 
plans erhoben und gespeichert werden.
Weitere Informationen sowie Hinweise zum  
Datenschutz finden Sie unter  
https://www.duisburg.de/datenschutz.

Bekanntmachung gemäß § 2 Absatz 1 Satz 2 
Baugesetzbuch (BauGB) 

Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 
15.09.2020 folgenden Beschluss gefasst:

Der Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan 
Nr. 581 I C -Laar- für den Bereich zwischen der 
Austr., Werthstr., Thomasstr., Friedrich-Ebert-Str., 
Franklinstr. und Apostelstr. vom 26.01.1981 wird 
aufgehoben.

Dieser Beschluss wird hiermit ortsüblich bekannt 
gemacht.

Duisburg, den 13. Oktober 2020

Der Oberbürgermeister
Im Auftrag

Trappmann

Auskunft erteilt: 
Frau Lebiadzenka
Tel.-Nr.: 0203 283-3416
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Gemäß Datenschutz-Grundverordnung 
wird darauf hingewiesen, dass personen-
bezogene Daten in den abgegebenen Stel-
lungnahmen zum Zweck der Abwägung 
nach dem Baugesetzbuch erhoben und 
gespeichert werden.
Weitere Informationen sowie Hinweise 
zum Datenschutz finden Sie unter 
https://www.duisburg.de/datenschutz.

Bekanntmachung über die frühzeitige 
Beteiligung der Öffentlichkeit zum Be-
bauungsplan Nr. 1250 -Mittelmeiderich- 
„Borkhofer Straße“ gemäß § 3 Absatz 1 
Satz 1 des Baugesetzbuches (BauGB)

Ziel und Zweck des Planentwurfes ist die 
Schaffung der planungsrechtlichen Voraus-
setzungen für die Entwicklung eines Wohn-
gebietes auf dem Gelände des ehemaligen 
Hallenbades an der Borkhofer Straße in 
Mittelmeiderich. 

Der Planentwurf kann vom 09.11.2020
bis 27.11.2020 im Internet unter 
www.duisburg.de/bauleitplanung
öffentlich eingesehen werden. 

Als zusätzliches Informationsangebot 
können die Planunterlagen beim Amt für 
Stadtentwicklung und Projektmanagement, 
Stadthaus, Friedrich-Albert-Lange-Platz 7, 
Eingang Moselstraße, 47051 Duisburg, in 
den Vitrinen vor den Zimmern U 24 und 
U 25 eingesehen werden. Aufgrund der 
pandemischen Situation durch COVID-19 
ergeben sich auch Auswirkungen auf die 
Stadt Duisburg. Insofern sind Termine zur 
Einsichtnahme telefonisch montags bis 
donnerstags von 8:00 bis 12:00 Uhr und 
von 13:00 bis 16:00 Uhr sowie freitags von 
8:00 bis 14:00 Uhr unter 0203/283 8215 
oder per Email 
k.brauckmann@stadt-duisburg.de inner-
halb der Auslegungsfrist individuell zu 
vereinbaren. Auskünfte zu dem Entwurf 
können nur telefonisch oder nach vorhe-
riger Terminabsprache gegeben werden. 
Gelegenheit zur Äußerung und zur Erörte-
rung dieses Entwurfs mit der Verwaltung 
besteht ebenfalls nur telefonisch oder nach 
vorheriger Terminabsprache.

Während der Auslegungsfrist können Stel-
lungnahmen beim Oberbürgermeister der 
Stadt Duisburg, zweckmäßigerweise beim 
Amt für Stadtentwicklung und Projektma-
nagement, abgegeben werden. 

Der Bebauungsplan Nr. 1250 -Mittel-
meiderich- „Borkhofer Straße“ wird im 
beschleunigten Verfahren nach § 13a 
BauGB aufgestellt. Gemäß § 13a Abs. 2 
Nr. 1 in Verbindung mit § 13  Abs. 3 
BauGB wird von der Durchführung einer 

formalen Umweltprüfung gemäß § 2 
Abs. 4 BauGB abgesehen. Alle von der 
Planung betroffenen Umweltbelange 
werden untersucht und in den Abwä-
gungsprozess eingestellt.

Duisburg, den 13. Oktober 2020

Der Oberbürgermeister
Im Auftrag

Trappmann

Auskunft erteilt: 
Frau Brauckmann
Tel.-Nr.: 0203 283-8215
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Tönniskamp

Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr.1250 -Mittelmeiderich-
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Bekanntmachung über die frühzeitige 
Beteiligung der Öffentlichkeit zum 
Bebauungsplan Nr. 1269 -Röttgersbach- 
„Schulstandort Obere Holtener Straße“ 
gemäß § 13 a Absatz 3 Nummer 2 des 
Baugesetzbuches (BauGB)

Ziel und Zweck des Planentwurfs ist 
die Entwicklung eines modernen und zu-
kunftsgewandten Schulstandortes für eine 
sechszügige Gesamtschule.

Der Planentwurf kann vom 18.11.2020
bis 04.12.2020 im Internet unter 
www.duisburg.de/bauleitplanung
öffentlich eingesehen werden. 

Als zusätzliches Informationsangebot 
können die Planunterlagen beim Amt für 
Stadtentwicklung und Projektmanagement, 
Stadthaus, Friedrich-Albert-Lange-Platz 7, 
Eingang Moselstraße, 47051 Duisburg, in 
den Vitrinen vor den Zimmern U 24 und 
U 25 eingesehen werden. Aufgrund der 
pandemischen Situation durch COVID-19 
ergeben sich auch Auswirkungen auf die 
Stadt Duisburg. Insofern sind Termine zur 
Einsichtnahme telefonisch montags bis 
donnerstags von 8:00 bis 12:00 Uhr und 
von 13:00 bis 16:00 Uhr sowie freitags von 
8:00 bis 14:00 Uhr unter 0203/283 8669 
oder per Email 
m.mosch@stadt-duisburg.de innerhalb der 
Auslegungsfrist individuell zu vereinbaren. 
Auskünfte zu dem Entwurf können nur 
telefonisch oder nach vorheriger Termin-
absprache gegeben werden. Gelegenheit 
zur Äußerung und zur Erörterung dieses 
Entwurfs mit der Verwaltung besteht eben-
falls nur telefonisch oder nach vorheriger 
Terminabsprache.

Während der Auslegungsfrist können Stel-
lungnahmen beim Oberbürgermeister der 
Stadt Duisburg, zweckmäßigerweise beim 
Amt für Stadtentwicklung und Projektma-
nagement abgegeben werden.

Duisburg, den 15. Oktober 2020

Der Oberbürgermeister
Im Auftrag

Trappmann

Auskunft erteilt: 
Frau Mosch 
Tel.-Nr.: 0203 283-8669

Gemäß Datenschutz-Grundverordnung 
wird darauf hingewiesen, dass personen-
bezogene Daten in den abgegebenen Stel-
lungnahmen zum Zweck der Abwägung 
nach dem Baugesetzbuch erhoben und 
gespeichert werden.
Weitere Informationen sowie Hinweise 
zum Datenschutz finden Sie unter 
https://www.duisburg.de/datenschutz.

Obere Holtener Straße

Erlanger Straße

Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 1269 -Röttgersbach-
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Bekanntmachung einer Straßen- 
benennung

Die Bezirksvertretung Homberg/Ruhrort/
Baerl hat am 20.08.2020 beschlossen, 
die neue öffentliche Erschließungsstraße 
im Ortsteil Baerl, in „An der Hegstiegs-
wiese“ zu benennen. (Straßen-Schlüssel: 
09098)

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb 
eines Monats nach Bekanntgabe Klage 
erhoben werden. Die Klage ist bei dem Ver-
waltungsgericht Düsseldorf, Bastionstr. 39, 
40213 Düsseldorf schriftlich, in elektroni-
scher Form nach Maßgabe der Verordnung 
über den elektronischen Rechtsverkehr bei 
den Verwaltungsgerichten und den Finanz-
gerichten im Lande Nordrhein-Westfalen 
(Elektronische Rechtsverkehrsverordnung 
Verwaltungs- und Finanzgerichte - ERVVO 
VG/FG) oder zur Niederschrift des Urkunds-
beamten der Geschäftsstelle einzulegen.

Falls die Frist durch das Verschulden eines 
von Ihnen Bevollmächtigten versäumt  
werden sollte, so würde dessen Verschul-
den Ihnen zugerechnet.

Duisburg, den 7. Oktober 2020

Der Oberbürgermeister
Im Auftrag

Nicola Reinhardt

Auskunft erteilt:
Frau Hohnen
Tel.-Nr.: 0203 283-6712
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des Dokuments des Jugendamtes der Stadt Duisburg vom 06.10.2020, Aktenzeichen 51-42/95 Co 25577, an
Zaher Kasha, zuletzt wohnhaft unbekannt. Das Dokument kann eingesehen/abgeholt werden beim Jugendamt der
Stadt Duisburg, Regionalstelle Mitte, Sonnenwall 73-75, 47051 Duisburg, Zimmer 119, Montags und Donnerstags
in der Zeit von 8:00 Uhr bis 16:00 Uhr. Auskunft erteilt Frau Counradi, Tel.-Nr.: 0203 283 3586

des Dokuments des Amtes für Rechnungswesen und Steuern Duisburg vom 12.10.2020, Aktenzeichen 21-32 Sta
232 000 455 270 Anhörung GewSt. 2014 - 2016, NZ, SZ), an Kubra Bibi Hashmi, zuletzt wohnhaft Kettenstr. 11,
47057 Duisburg. Das Dokument kann eingesehen/abgeholt werden beim Amt für Rechnungswesen und Steuern
Duisburg, Sonnenwall 85, 47058 Duisburg, Zimmer 707, Montags bis Donnerstags in der Zeit von 08:30 Uhr bis
15:30 Uhr. Auskunft erteilt Herr Stammen, Tel.-Nr.: 0203 283 6197

des Dokuments des Jugendamtes der Stadt Duisburg vom 07.10.2020, Aktenzeichen 25632 Ri, an Sasho
Georgiev, zuletzt wohnhaft Aleksander Stamboliiski 102, 9870 Varbitsa/Shumen Bulgarien. Das Dokument kann
eingesehen/abgeholt werden beim Jugendamt der Stadt Duisburg, Regionalstelle Mitte, Sonnenwall 73-75, 47051
Duisburg, Zimmer 116, montags und donnerstags in der Zeit von 8:00 Uhr bis 13:00 Uhr. Auskunft erteilt Frau
Ritter, Tel.-Nr.: 0203-283 7310

des Dokuments des Jugendamtes der Stadt Duisburg vom 07.10.2020, Aktenzeichen 25633 Ri, an Sasho
Georgiev, zuletzt wohnhaft Aleksander Stamboliiski 102, 9870 Varbitsa/Shumen Bulgarien. Das Dokument kann
eingesehen/abgeholt werden beim Jugendamt der Stadt Duisburg, Regionalstelle Mitte, Sonnenwall 73-75, 47051
Duisburg, Zimmer 116, montags und donnerstags in der Zeit von 8:00 Uhr bis 13:00 Uhr. Auskunft erteilt Frau
Ritter, Tel.-Nr.: 0203-283 7310

des Dokuments des Bürger- und Ordnungsamtes der Stadt Duisburg vom 07.10.2020, Aktenzeichen 13158/2020,
an Milanovic, Sinisa, zuletzt wohnhaft 47138 Duisburg, Emmericher Str. 126. Das Dokument kann
eingesehen/abgeholt werden beim Bürger- und Ordnungsamt der Stadt Duisburg, Straßenverkehrsamt, Ludwig-
Krohne-Str. 6, 47058 Duisburg, Zimmer 208, Montag-Freitag in der Zeit von 08:00 Uhr bis 13:00 Uhr. Auskunft
erteilt Frau Schwarzwald, Tel.-Nr.: 0203 283 4828

des Dokuments des Bürger- und Ordnungsamtes der Stadt Duisburg vom 08.10.2020, Aktenzeichen 32-23 Lü
13075/2020, an Frau Ayse Celik, zuletzt wohnhaft Lohstr. 13, 47178 Duisburg. Das Dokument kann
eingesehen/abgeholt werden beim Bürger- und Ordnungsamt der Stadt Duisburg, Straßenverkehrsamt, Ludwig-
Krohne-Str. 6, 47058 Duisburg, Zimmer 205, dienstags, mittwochs und donnerstags in der Zeit von 08:00 Uhr bis
13:00 Uhr. Auskunft erteilt Frau Lübcke, Tel.-Nr.: 0203-283-4802

des Dokuments des Jugendamtes der Stadt Duisburg vom 07.10.2020, Aktenzeichen 51-42/91 Bg Antrag Iacob,
an Iacob, Leonard, zuletzt wohnhaft Kanzlerstr. 3, 47119 Duisburg. Das Dokument kann eingesehen/abgeholt
werden beim Jugendamt der Stadt Duisburg, Regionalstelle Nord, Friedrich-Ebert-Str. 152, 47179 Duisburg,
Zimmer 305, Montag und Donnerstag in der Zeit von 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr. Auskunft erteilt Frau Berg, Tel.-Nr.:
0203 2835678

des Dokuments des Jugendamtes der Stadt Duisburg vom 08.10.2020, Aktenzeichen 51-42/95 Co Zheng, Sofia
NA, an Tim Lee, zuletzt wohnhaft unbekannt. Das Dokument kann eingesehen/abgeholt werden beim Jugendamt
der Stadt Duisburg, Regionalstelle Mitte, Sonnenwall 73-75, 47051 Duisburg, Zimmer 119, Montags und
Donnerstags in der Zeit von 8:00 Uhr bis 16:00 Uhr. Auskunft erteilt Frau Counradi, Tel.-Nr.: 0203 283 3586
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des Dokuments des Amtes für Rechnungswesen und Steuern Duisburg vom 29.10.2020, Aktenzeichen 21-32 Tr
VG 232 000 431 517 HaB GewSt 2015, 2016, GewStVZ 2016,2017,SZ, an Slavcho Malchov, zuletzt wohnhaft
Garbsener Schweiz 1, 30823 Garbsen. Das Dokument kann eingesehen/abgeholt werden beim Amt für
Rechnungswesen und Steuern Duisburg, Sonnenwall 85, 47051 Duisburg, Zimmer 708, montags bis donnerstags
in der Zeit von 8:00 Uhr bis 15:30 Uhr. Auskunft erteilt Frau Trimborn, Tel.-Nr.: 0203 283 6264

des Dokuments des Amtes für Rechnungswesen und Steuern Duisburg vom 29.10.2020, Aktenzeichen 21-32 Tr
VG 232 000 431 886 Anh. GewSt 2013-2017, SZ, an Beate Finken-Schwegmann, zuletzt wohnhaft Ottostr. 30,
47198 Duisburg. Das Dokument kann eingesehen/abgeholt werden beim Amt für Rechnungswesen und Steuern
Duisburg, Sonnenwall 85, 47051 Duisburg, Zimmer 708, montags bis donnerstags in der Zeit von 8:00 Uhr bis
15:30 Uhr. Auskunft erteilt Frau Trimborn, Tel.-Nr.: 0203 283 6264

des Dokuments des Amtes für Rechnungswesen und Steuern Duisburg vom 15.10.2020, Aktenzeichen 543-0-
121-9 (Anhörung GrSt 2016, 2017, 2018 Ottostr. 58, 60, 62, 64) , an Beate Finken-Schwegmann, zuletzt wohnhaft
Ottostr. 60, 47198 Duisburg. Das Dokument kann eingesehen/abgeholt werden beim Amt für Rechnungswesen
und Steuern Duisburg, Sonnenwall 85, 47051 Duisburg, Zimmer 707, Montag - Donnerstag in der Zeit von 08:00
Uhr bis 16:00 Uhr. Auskunft erteilt Frau Püttmann, Tel.-Nr.: 0203/283-5282

des Dokuments des Jugendamtes der Stadt Duisburg vom 15.10.2020, Aktenzeichen 51-42/91 Sch, an Yavuz,
Fettah, zuletzt wohnhaft unbekannt. Das Dokument kann eingesehen/abgeholt werden beim Jugendamt der Stadt
Duisburg, Regionalstelle Nord, Friedrich-Ebert-Str. 152, 47179 Duisburg, Zimmer 312, Montag und Donnerstag in
der Zeit von 08:00 Uhr bis 14:00 Uhr. Auskunft erteilt Frau Schulz, Tel.-Nr.: 0203 283 5628

Hinweis:

Mit der öffentlichen Bekanntmachung werden die vorstehend genannten Dokumente zugestellt.
Sie gelten als zugestellt, wenn seit der Veröffentlichung dieser Benachrichtigung zwei Wochen
vergangen sind. Es können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste
drohen können.
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Bekanntmachungen der Sparkasse 
Duisburg

Auf Veranlassung des Gläubigers soll  
das Sparkassenbuch Nr. 4260086329  
(alt 160086328) der Sparkasse Duisburg 
für kraftlos erklärt werden. Der Inhaber  
des Sparkassenbuches wird hiermit aufge-
fordert, binnen drei Monaten seine Rechte 
unter Vorlegung des Sparkassenbuches 
anzumelden, da andernfalls das Sparkas-
senbuch für kraftlos erklärt wird.

Duisburg, den 30. September 2020

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Auf Veranlassung des Gläubigers soll das 
Sparkassenbuch Nr. 4200762039 der Spar-
kasse Duisburg für kraftlos erklärt werden. 
Der Inhaber des Sparkassenbuches wird 
hiermit aufgefordert, binnen drei Monaten 
seine Rechte unter Vorlegung des Sparkas-
senbuches anzumelden, da andernfalls das 
Sparkassenbuch für kraftlos erklärt wird.

Duisburg, den 5. Oktober 2020

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Auf Veranlassung des Gläubigers soll das 
Sparkassenbuch Nr. 3202501437 der Spar-
kasse Duisburg für kraftlos erklärt werden. 
Der Inhaber des Sparkassenbuches wird 
hiermit aufgefordert, binnen drei Monaten 
seine Rechte unter Vorlegung des Sparkas-
senbuches anzumelden, da andernfalls das 
Sparkassenbuch für kraftlos erklärt wird.

Duisburg, den 8. Oktober 2020

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Einebnung von Reihengrabfeldern

Die Reihengrabstätten auf dem

Friedhof  Feld  Nr.  Ablauf der Ruhefrist

Alt-Walsum UR/9  0201 - 0220 05.07.2021

Aldenrade UR/3  0200 - 0239 22.11.2021
  R/14B  0121 - 0240 07.12.2021

Fiskusstraße R/16  0505 - 0672 13.09.2021
  UR/14  0277 - 0384 30.10.2021

Nordfriedhof R/51  0143 - 0231 14.12.2021

Ostacker  UR/33  0043 - 0063 09.03.2021

Bügelstraße UR/4  0204 - 0223 19.01.2021
  UR/4  0224 - 0258 02.11.2021
  R/I  0175 - 0269 05.11.2021

Eisenbahnstr. UR/U  0033-0037 29.11.2021

Parkfriedhof K/42  0110a  03.04.2021
  UR/15  0168-0178 26.04.2021
  UR/73  0001-0022 09.12.2021
  UR/73  0111-0112 06.11.2021
  U35A  0056a-0082d 11.11.2021
  R/50B  0072,0083-0087,
    0094-0114 15.07.2021
  R/76  0061-0073 10.12.2021
  R/97  0114-0131 02.12.2021
  R/106  0086-0119 27.12.2021

Essenberg R4  0032-0036 04.11.2021
  R4  0056  22.11.2021

Waldfriedhof R/39  0401-0541 21.06.2021
  R/39  0675-0840 05.09.2021

Trompet  UR/23-B  0149-0153 31.08.2021
  UR/23-B  0222-0227 25.11.2021

Mühlenberg U3A  0002d-0007a 28.12.2021
  UR/5  0043-0047 20.11.2021
  K/8  0038  25.01.2021
  K/M2  0010  13.06.2021
  R/9  0573-0740 04.07.2021

Buchholz  UR/10  0072-0094 20.09.2021
  47  0376-0483 22.02.2021

sollen nach Ablauf der Ruhefristen eingeebnet werden.

Amtsblatt für die Stadt Duisburg Nr. 49 vom 29. Oktober 2020



Amtsblatt ...............................L

654

durchgeführt. Unsere Verantwortung nach 
diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im 
Abschnitt „Verantwortung des Abschluss-
prüfers für die Prüfung des Jahresabschlus-
ses und des Lageberichts“ unseres Bestäti-
gungsvermerks weitergehend beschrieben. 
Wir sind von dem Unternehmen unabhän-
gig in Übereinstimmung mit den deutschen 
handelsrechtlichen und berufsrechtlichen 
Vorschriften und haben unsere sonstigen 
deutschen Berufspflichten in Übereinstim-
mung mit diesen Anforderungen erfüllt. 
Wir sind der Auffassung, dass die von uns 
erlangten Prüfungsnachweise ausreichend 
und geeignet sind, um als Grundlage für 
unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss 
und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Ver-
treter und des Aufsichtsrats für den 
Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwort-
lich für die Aufstellung des Jahresabschlus-
ses, der den deutschen, für Kapitalgesell-
schaften geltenden handelsrechtlichen 
Vorschriften in allen wesentlichen Belangen 
entspricht, und dafür, dass der Jahresab-
schluss unter Beachtung der deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 
ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-
sprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- 
und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. 
Ferner sind die gesetzlichen Vertreter ver-
antwortlich für die internen Kontrollen, die 
sie in Übereinstimmung mit den deutschen 
Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchfüh-
rung als notwendig bestimmt haben, um 
die Aufstellung eines Jahresabschlusses 
zu ermöglichen, der frei von wesentlichen 
- beabsichtigten oder unbeabsichtigten - 
falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses 
sind die gesetzlichen Vertreter dafür ver-
antwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft 
zur Fortführung der Unternehmenstätig-
keit zu beurteilen. Des Weiteren haben 
sie die Verantwortung, Sachverhalte in 
Zusammenhang mit der Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, 
anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür 
verantwortlich, auf der Grundlage des 
Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortfüh-
rung der Unternehmenstätigkeit zu bilan-
zieren, sofern dem nicht tatsächliche oder 
rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Die Angehörigen der Verstorbenen werden 
hiervon unter Hinweis auf den § 14 Abs. 5  
der Friedhofssatzung der Stadt Duisburg 
vom 24.03.2005 unterrichtet.

Sie werden gebeten, die auf den Gräbern 
befindlichen Grabsteine und Steineinfas-
sungen rechtzeitig zu entfernen, da sie 
sonst durch die Friedhofsverwaltung besei-
tigt oder anderweitig verwendet werden.

Die genauen Einebnungsdaten werden 
durch entsprechende Hinweisschilder auf 
den jeweiligen Feldern bekannt gegeben.

Duisburg, den 7. Oktober 2020

Wirtschaftsbetriebe Duisburg - AöR
Im Auftrag

Harald Siegmund     Sebastian Centamore
Bereichsleiter      Arbeitsgruppenleiter
Friedhöfe/     Kundenservice
Krematorium             Friedhöfe/ 
      Krematorium
 

Bekanntmachung der Duisburg Kontor 
GmbH

Die Gesellschafterversammlung der Duis-
burg Kontor GmbH hat am 16. Juli 2020 
den Jahresabschluss zum 31. Dezember 
2019 festgestellt und über den Jahresüber-
schuss wie folgt beschlossen:

Der Jahresfehlbetrag 2019 wird zusammen 
mit dem Verlustvortrag aus Vorjahren auf 
neue Rechnung vorgetragen.

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichtes beauftragte Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft Vinken, Görtz, 
Lange und Partner Wirtschaftsprüfungsge-
sellschaft hat am 20. April 2020 folgenden 
Bestätigungsvermerk erteilt:

„Bestätigungsvermerk des unabhängigen 
Abschlussprüfers

An die Duisburg Kontor GmbH, 47051 
Duisburg

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Duis-
burg Kontor GmbH - bestehend aus der 
Bilanz zum 31. Dezember 2019 und der 
Gewinn- und Verlustrechnung für das  
Geschäftsjahr vom 01. Januar 2019 bis 
zum 31. Dezember 2019 sowie dem 
Anhang, einschließlich der Darstellung der 
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden -  
geprüft. Darüber hinaus haben wir den 
Lagebericht der Duisburg Kontor GmbH für 
das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2019 bis 
zum 31. Dezember 2019 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei 
der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

-   entspricht der beigefügte Jahresab-
schluss in allen wesentlichen Belangen 
den deutschen, für Kapitalgesellschaften 
geltenden handelsrechtlichen Vorschrif-
ten und vermittelt unter Beachtung der 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßi-
ger Buchführung ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens- und Finanzlage der Gesell-
schaft zum 31. Dezember 2019 sowie  
ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr 
vom 01. Januar 2019 bis zum 31. De-
zember 2019 und

-   vermittelt der beigefügte Lagebericht 
insgesamt ein zutreffendes Bild von der 
Lage der Gesellschaft. In allen wesentli-
chen Belangen steht dieser Lagebericht 
in Einklang mit dem Jahresabschluss, 
entspricht den deutschen gesetzlichen 
Vorschriften und stellt die Chancen und 
Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären 
wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwen-
dungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des 
Jahresabschlusses und des Lageberichts 
geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresab-
schlusses und des Lageberichts in Überein-
stimmung mit § 317 HGB unter Beachtung 
der vom Institut der Wirtschaftsprüfer 
(IDW) festgestellten deutschen Grundsätze  
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 
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Fortführung der Unternehmenstätigkeit 
sowie, auf der Grundlage der erlangten 
Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche 
Unsicherheit im Zusammenhang mit 
Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, 
die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit 
der Gesellschaft zur Fortführung der Un-
ternehmenstätigkeit aufwerfen können. 
Falls wir zu dem Schluss kommen, dass 
eine wesentliche Unsicherheit besteht, 
sind wir verpflichtet, im Bestätigungsver-
merk auf die dazugehörigen Angaben 
im Jahresabschluss und im Lagebericht 
aufmerksam zu machen oder, falls diese 
Angaben unangemessen sind, unser 
jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. 
Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen 
auf der Grundlage der bis zum Datum 
unseres Bestätigungsvermerks erlangten 
Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignis-
se oder Gegebenheiten können jedoch 
dazu führen, dass die Gesellschaft ihre 
Unternehmenstätigkeit nicht mehr fort-
führen kann.

-   beurteilen wir die Gesamtdarstellung, 
den Aufbau und den Inhalt des Jahres-
abschlusses einschließlich der Angaben 
sowie ob der Jahresabschluss die zu-
grunde liegenden Geschäftsvorfälle und 
Ereignisse so darstellt, dass der Jahresab-
schluss unter Beachtung der deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchfüh-
rung ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage der Duisburg 
Kontor GmbH vermittelt.

-   beurteilen wir den Einklang des Lage-
berichts mit dem Jahresabschluss, seine 
Gesetzesentsprechung und das von 
ihm vermittelte Bild von der Lage des 
Unternehmens.

-   führen wir Prüfungshandlungen zu den 
von den gesetzlichen Vertretern darge-
stellten zukunftsorientierten Angaben 
im Lagebericht durch. Auf Basis ausrei-
chender geeigneter Prüfungsnachweise 
vollziehen wir dabei insbesondere die 
den zukunftsorientierten Angaben von 
den gesetzlichen Vertretern zugrunde 
gelegten bedeutsamen Annahmen nach 
und beurteilen die sachgerechte Ablei-
tung der zukunftsorientierten Angaben 
aus diesen Annahmen. Ein eigenständi-

Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren 
und werden als wesentlich angesehen, 
wenn vernünftigerweise erwartet werden 
könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die 
auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses 
und Lageberichts getroffenen wirtschaft-
lichen Entscheidungen von Adressaten 
beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtge-
mäßes Ermessen aus und bewahren eine 
kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

-   identifizieren und beurteilen wir die 
Risiken wesentlicher - beabsichtigter oder 
unbeabsichtigter - falscher Darstellungen 
im Jahresabschluss und im Lagebericht, 
planen und führen Prüfungshandlungen 
als Reaktion auf diese Risiken durch 
sowie erlangen Prüfungsnachweise, die 
ausreichend und geeignet sind, um als 
Grundlage für unsere Prüfungsurteile 
zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche 
falsche Darstellungen nicht aufgedeckt 
werden, ist bei Verstößen höher als bei 
Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügeri-
sches Zusammenwirken, Fälschungen, 
beabsichtigte Unvollständigkeiten, 
irreführende Darstellungen bzw. das 
Außerkraftsetzen interner Kontrollen 
beinhalten können.

-   gewinnen wir ein Verständnis von dem 
für die Prüfung des Jahresabschlusses 
relevanten internen Kontrollsystem 
und den für die Prüfung des Lagebe-
richts relevanten Vorkehrungen und 
Maßnahmen, um Prüfungshandlungen 
zu planen, die unter den gegebenen 
Umständen angemessen sind, jedoch 
nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur 
Wirksamkeit dieser Systeme der Gesell-
schaft abzugeben.

-   beurteilen wir die Angemessenheit der 
von den gesetzlichen Vertretern ange-
wandten Rechnungslegungsmethoden 
sowie die Vertretbarkeit der von den 
gesetzlichen Vertretern dargestellten 
geschätzten Werte und damit zusam-
menhängenden Angaben.

-   ziehen wir Schlussfolgerungen über 
die Angemessenheit des von den 
gesetzlichen Vertretern angewandten 
Rechnungslegungsgrundsatzes der 

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter 
verantwortlich für die Aufstellung des La-
geberichts, der insgesamt ein zutreffendes 
Bild von der Lage der Gesellschaft vermit-
telt sowie in allen wesentlichen Belangen 
mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, 
den deutschen gesetzlichen Vorschriften 
entspricht und die Chancen und Risiken 
der zukünftigen Entwicklung zutreffend 
darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Ver-
treter verantwortlich für die Vorkehrungen 
und Maßnahmen (Systeme), die sie als not-
wendig erachtet haben, um die Aufstellung 
eines Lageberichts in Übereinstimmung mit 
den anzuwendenden deutschen gesetz-
lichen Vorschriften zu ermöglichen, und 
um ausreichende geeignete Nachweise für 
die Aussagen im Lagebericht erbringen zu 
können.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die 
Überwachung des Rechnungslegungspro-
zesses der Gesellschaft zur Aufstellung des 
Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers 
für die Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicher-
heit darüber zu erlangen, ob der Jahres-
abschluss als Ganzes frei von wesentlichen 
- beabsichtigten oder unbeabsichtigten -  
falschen Darstellungen ist, und ob der 
Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild 
von der Lage der Gesellschaft vermittelt 
sowie in allen wesentlichen Belangen mit 
dem Jahresabschluss sowie mit den bei 
der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in 
Einklang steht, den deutschen gesetzlichen 
Vorschriften entspricht und die Chancen 
und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend darstellt, sowie einen Bestä-
tigungsvermerk zu erteilen, der unsere 
Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und 
zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß 
an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, 
dass eine in Übereinstimmung mit § 317 
HGB unter Beachtung der vom Institut der 
Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Ab-
schlussprüfung durchgeführte Prüfung eine 
wesentliche falsche Darstellung stets auf-
deckt. Falsche Darstellungen können aus 
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ges Prüfungsurteil zu den zukunftsorien-
tierten Angaben sowie zu den zugrunde 
liegenden Annahmen geben wir nicht 
ab. Es besteht ein erhebliches unvermeid-
bares Risiko, dass künftige Ereignisse 
wesentlich von den zukunftsorientierten 
Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung 
Verantwortlichen unter anderem den 
geplanten Umfang und die Zeitplanung der 
Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfest-
stellungen, einschließlich etwaiger Mängel 
im internen Kontrollsystem, die wir wäh-
rend unserer Prüfung feststellen.“

Duisburg, den 7. Oktober 2020

Duisburg Kontor GmbH

Kluge   ppa Boerakker
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